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Stadt Lohne 
Die Bürgermeisterin 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/022/2023 
 
 

Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 22.02.2023 
Verfasser: Wiebke Bock AZ: 6/65-Bo/Br 

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Umwelt, Bau und 
Stadtentwicklung 

07.03.2023 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 15.03.2023 Entscheidung 

 
Gegenstand der Vorlage 

Zustimmung zum Bauvorhaben; Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage als Ersatzbau, Südring 7 
 
Sachverhalt: 
 
Beantragt ist die Genehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
als Ersatzbau auf dem Grundstück Südring 7. 
 
Geplant ist der Ersatzbau östlich vom vorhandenen Wohnhaus mit einer Grundfläche von 
228,50 m² und einer Pflasterfläche von 150,00 m². Das Bestandsgebäude weist eine Grund-
fläche von 151,00 m² und eine Pflasterfläche von 81,00 m² auf. 
 
Gemäß der Antragsunterlagen entsteht aufgrund der Mehrversiegelung von ca. 147 m² eine 
notwendige Kompensationsfläche von voraussichtlich 133 m², die im weiteren Genehmi-
gungsverfahren mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta abgestimmt 
wird. 
 
Am 13.02.2020 wurde im Bauausschuss bereits eine Bauvoranfrage mit einem Gebäude-
standort in der südöstlichen Grundstücksecke positiv entschieden.  
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich Stadt Lohne und ist planungsrechtlich gemäß §35 
BauGB zu beurteilen. 
 
Das Flurstück 84/6 Flur 30 liegt im Ortsteil Zerhusen und wird im Flächennutzungsplan `80 
der Stadt Lohne als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage als Ersatz-
bau auf dem Grundstück Südring 7 wird erteilt. 
 
 
 
 
 
Dr. Voet 
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